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Aufsichtskonzept für das Gymnasium Ulricianum Aurich 

Der Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler (SuS) wird in der Schulordnung festgelegt. In 

vorliegendem Aufsichtskonzept werden Aufsichtsbereiche/-zeiten, der aufsichtsführende 

Personenkreis und Ausnahmen hiervon bei schlechtem Wetter (Regenpause) festgelegt. 

1. Hauptstelle 

1.1 Festlegung der Pausen- und Aufsichtsbereiche 

Der Aufsichtsbereich umfasst das gesamte Schulgelände von Von-Jhering-Str., Friedhof bis zur 

Sparkassenarena: 

Kurzname Aufsichtsbereich1 

1 Kunst Kunstgebäude, Vorgarten bis Weg zum Hauptportal 

2 Vorgarten Vorgarten vom Weg zum Hauptportal bis zur Hauptzufahrt, 
Hauptzufahrt bis zum Gebäude  

3 Bahnhof Bahnhof, Güterschuppen, Rampe, Freifläche vor Bahnanum 

4 Spielplatz 
 

Fahrradständer hinter Güterschuppen, Spielplatz, Fläche bis zum 
Bahnanum 

5  hintere 
Zufahrt 

Weg vom NW-Würfel, am Bahnanum, der Sparkassenarena und 
Sporthalle entlang bis zum Parkplatz 

6 Winkel rechts rechtes Treppenhaus des Winkelbaus, Hof 

7 Winkel links linkes Treppenhaus des Winkelbaus, Hof 

8 Altbau rechts Altbau rechte Treppe und angrenzende Räume 

9 Altbau Mitte Altbau mittlere Treppe und angrenzende Räume 

10 Altbau links Altbau linke Treppe und angrenzende  Räume, Foyer 

11 NW Naturwissenschaften und Zwischenbau 

12 Mensa D-Bereich, Mensa, ggf. SLZ 

1.2 Pausen und sonstige Zeiten 

Frühaufsicht 

Die Aufsicht während des Ankommens der Schülerinnen und Schüler an der Schule am Morgen 

wird abweichend von den unter 1.1 genannten Bereichen im Bereich des Fußgängerüberwegs 

Von-Jhering-Straße und anliegendem Fahrradabstellbereich gewährleistet. 

Erste und zweite Pause 

Zwischen 9:15-9:40 Uhr (erste Pause) sowie zwischen 11:10-11:35 Uhr (zweite Pause) werden 

die unter 1.1 genannten Bereiche durchgehend beaufsichtigt. Eine Ausnahme hiervon stellt die 

Regenpause dar (siehe 1.4). 

Mittagsaufsicht 

In der 7. Stunde (13:15-14:00 Uhr) werden stark frequentierte Bereiche (u.a. die Mensa) 

beaufsichtigt. 

                                                 
1 Toilettennutzung in den Pausen nur im Kellerbereich, im SLZ und im Bahnanum/Cafeteria 
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Zu den oben genannten Zeiten bleiben die Klassenräume verschlossen 

(Ausnahme unter 1.4 Regenpause). 

1.3 Aufsichtsführende Personen 

Zu den unter 1.2 genannten Zeiten und bei schulischen Veranstaltungen führen in der Regel 

Lehrkräfte oder in Ausnahmefällen pädagogische Mitarbeiter die Aufsicht. Bei Schulfahrten können 

nach Absprache mit der Schulleitung auch Erziehungsberechtigte Aufsicht führen. Der tagesaktuelle 

Aufsichtsplan wird für Lehrkräfte und die Verwaltung über IServ/Pläne veröffentlicht. 

1.4 Regenpause 

Eine Regenpause wird verbindlich per Durchsage angekündigt, wenn es das Wetter nicht 

anders zulässt. Schülerinnen und Schüler (SuS) bleiben im Gebäude.  

 Die SuS des 11.-13. Jahrgangs können sich weiterhin im Foyer aufhalten. 

 SuS der Jahrgänge 5-10 halten sich in den Unterrichtsräumen auf und dürfen Mensa (nur 

2. Pause), Cafeteria und SLZ besuchen.  

 Sofern ein Raumwechsel zur nachfolgenden Stunde im Plan vorgesehen ist, 

wechseln Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Regenpause in diesen Raum. 

 Hier werden sie von der jeweils nach der Pause planmäßig unterrichtenden 

Lehrkraft schon während der Pause beaufsichtigt. 

 In Fachräumen dürfen sich die Schülerinnen und Schüler nur in Anwesenheit der 

Fachlehrkräfte aufhalten. 

 In Lerngruppen, deren Lehrkräfte verhindert sind (z.B., weil sie von Egels pendeln), 

übernehmen Lehrkräfte aus benachbarten Räumen die Aufsicht! 

 Die planmäßigen Pausenaufsichten entfallen. Es werden besondere „Regenpausen-

Aufsichten“ im Bereich Bahnhof (für Cafeteria), Foyer sowie in der 2. Pause in der Mensa 

eingerichtet. 

 

2. Außenstelle Egels 

2.1 Festlegung der Pausen- und Aufsichtsbereiche 

Der Aufsichtsbereich umfasst das gesamte Schulgebäude und den rückseitigen Schulhof.  

Kurzname Aufsichtsbereich2 

1 w_Bibliothek Erdgeschoss Kiosk, Bibliothek, Forum 

2 w_Treppenhaus D-Flur, O-Flur, M-Flur, Treppenhaus 

3 w_Außen grün Begrünte Außenflächen, Sportplatz, Spielgeräte, Hügel 

4 w_Außen grau Gepflasterter Außenbereich, Feuerwehrzufahrt 

 

                                                 
2 Toilettennutzung in den Pausen nur im Ausgangsbereich zum Schulhof 
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2.2 Pausen- und sonstige Zeiten 

Frühaufsicht 

Die Aufsicht während des Ankommens der Schülerinnen und Schüler am Morgen wird 

abweichend von den unter 2.1 genannten Bereichen im Bereich der Bushaltestelle und des 

vorderseitigen Schulhofs gewährleistet. 

Erste und zweite Pause 

Zwischen 9:15-9:40 Uhr (erste Pause) sowie zwischen 11:10-11:35 Uhr (zweite Pause) werden 

die unter 2.1 genannten Bereiche durchgehend beaufsichtigt. Eine Ausnahme hiervon stellt die 

Regenpause dar (siehe 2.4). 

Busaufsicht 

Ab 13:05 Uhr bis zum Abfahrt aller Busse wird der Bereich der Bushaltestelle und der 

vorderseitige Schulhof beaufsichtigt. 

Zu den oben genannten Zeiten sind die Klassenräume verschlossen (Ausnahme unter 1.4 

Regenpause). 

2.3 Aufsichtsführende Personen 

Zu den unter 2.2 genannten Zeiten und bei schulischen Veranstaltungen führen in der Regel 

Lehrkräfte oder in Ausnahmefällen pädagogische Mitarbeiter die Aufsicht. Bei Schulfahrten können 

nach Absprache mit der Schulleitung auch Erziehungsberechtigte Aufsicht führen. Der tagesaktuelle 

Aufsichtsplan wird für Lehrkräfte und die Verwaltung über IServ/Pläne veröffentlicht. 

2.4 Regenpause 

 Regenpausen werden per Durchsage angekündigt. 

 In Regenpausen ist der Außenbereich (Schulhof) gesperrt. Die Aufsichten des 

Außenbereiches übernehmen stattdessen die Aufsicht auf Ebene D (w-Außen-grün) und 

Ebene O (w-Außen-grau). Die Aufsicht w-Treppenhaus beaufsichtigt Ebene M und das 

Treppenhaus. 

 Schülerinnen und Schüler dürfen sich in Regenpausen an folgenden Orten aufhalten: 

 Klassenräume ihres Jahrgangs 

 Forum und Kioskbereich 

Fa, 15.06.2023 


